
Beitrittserklärung / Spendenerklärung

Ich finde die Arbeit des Vereins Begegnung-der-Künste e. V. (BdK) gut, wichtig und möchte 
die Ziele des Vereins ideell und finanziell unterstützen.

Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt zur Zeit 25,- € / Person. Er ist bis 4 Wochen nach der Aufnahmebestätigung
bzw. jeweils zum 15. Februar fällig und wird grundsätzlich durch SEPA-Lastschrift eingezogen.

Mitgliedschaft wählen

 Aktive Mitgliedschaft 
 Ich nehme möglichst regelmäßig an den monatlichen Sitzungen
 zur Planung und Abstimmung von Projekten teil und / oder helfe bei Veranstaltungen mit.

 Passive Mitgliedschaft  
 und nehme an der Vereinsarbeit bei Zeit und Interesse teil.

 Fördernde Mitgliedschaft

Die Satzung des Vereins Begegnung-der-Künste e. V. habe ich gelesen und erkenne sie an. Ich bin damit
einverstanden, dass meine Personaldaten zum Zwecke der Mitgliederbetreuung elektronisch bearbeitet und
gespeichert werden. Die umseitig abgedruckten Informationspflichten gemäß Art. 12 bis 14 Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen.

Hannover, den         
        Unterschrift

Spenden

 Ich möchte eine Spende leisten in Höhe von                 Euro.
 Verein Begegnung-der-Künste e. V. / Stadtsparkasse Hannover: DE20 2505 0180 0910 2353 25 

 Bitte stellen Sie mir eine Spendenquittung aus.

Veranstaltungen
 
  Ich möchte über Veranstaltungen per E-Mail informiert werden.

Die folgenden persönlichen Angaben sind für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses und / oder eine Spenden-
bescheinigung erforderlich. Diese Daten sind nur dem Vorstand bekannt und werden ohne meine Zustimmung nicht an Dritte 
weitergegeben. Die mit einem * versehenen Angaben sind Pflichtangaben. Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen.

 
Name / Vorname*      Geburtsdatum*   Geschlecht (w / m / d)

Straße / Hausnummer*     PLZ / Ort*

Telefon            E-Mail

Hannover, den         
        Unterschrift*

Begegnung-der-Künste e. V.
Memeler Straße 18
30657 Hannover

Stadtsparkasse Hannover 
DE20 2505 0180 0910 2353 25
SPKHDE2HXXX

0511  64 63 631
info@begegnung-der-kuenste.de
www.begegnung-der-kuenste.de

Rüdiger Endrigkeit / 1. Vorsitzender 
St.- Nr. 25 206 56217
Vereinsreg.- Nr. AG Hannover 202125



Einzugsermächtigung / SEPA-Lastschriftmandat

Ich ermächtige den Verein Begegnung-der-Künste e. V. bis zu meinem schriftlichen Widerruf den 
Mitgliedsbeitrag gemäß § 5 der Satzung durch SEPA-Lastschrift einzuziehen. 

Bankinstitut*               BLZ 

Kontoinhaber*in  

IBAN*    D  E

Konto-Nr.*

Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des 
kontoführenden Kreditinstitutes keine Verpflichtung zur Einlösung.

Unsere Gläubiger-ID: DE35ZZZ00002622801. Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.
 

Hannover, den          

                         Unterschrift Kontoinhaber*in

Begegnung-der-Künste e. V.
Memeler Straße 18
30657 Hannover

Stadtsparkasse Hannover 
DE20 2505 0180 0910 2353 25
SPKHDE2HXXX

0511  64 63 631
info@begegnung-der-kuenste.de
www.begegnung-der-kuenste.de

Rüdiger Endrigkeit / 1. Vorsitzender 
St.- Nr. 25 206 56217
Vereinsreg.- Nr. AG Hannover 202125



Datenschutzrechtliche Hinweise

Die Datenschutzordnung des Vereins Kapelle Begegnung-der-Künste e. V. (BdK) kann auf unserer Internetseite
www.begegnung-der-kuenste.de nachgelesen und / oder von ihr heruntergeladen werden.

1.  Freiwilligkeit der Einwilligung
a)  Die Bereitstellung meiner Daten durch mich erfolgt freiwillig. Es besteht keine gesetzliche oder vertragliche Pflicht
 meinerseits, meine Daten herauszugeben. 
b)  Hinsichtlich der Folgen bei Nichterteilung der Einwilligung: Die Nichterteilung der Einwilligung hat allerdings zur Folge,  
 dass eine Mitgliedschaft im BdK nicht begründet werden kann.

2.  Widerrufsmöglichkeit
 Ich habe das Recht, die erteilte Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. In diesem Fall endet
 gleichzeitig die Mitgliedschaft im BdK. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung bis zum Widerruf bleibt davon unberührt.

3.  Datenkategorien
 Folgende Daten werden auf dem Antragsformular für die Mitgliedschaft im BdK erhoben:
a)  Pflichtangaben: Name, Vorname, Adresse, Geburtsdatum 
 Die Pflichtangaben dienen der Kommunikation mit den Mitgliedern. Das Geburtsdatum ist erforderlich, da in
 der Vereinssatzung für das aktive und passive Wahlrecht Altersgrenzen verankert sind.
 Weiterhin sind die Bankdaten und die obligatorische Einzugsermächtigung erforderlich, um den Bearbeitungsaufwand  
 bei den zu zahlenden Mitgliedsbeiträge so niedrig wie möglich zu halten. Hintergrund ist die ehrenamtlich geleistete  
 Verwaltungsarbeit im Verein. Der alljährliche Einzug der Mitgliedsbeiträge hat sich als für alle Beteiligten beste Form  
 dargestellt. 
b)  Freiwillige Angaben: Titel, Geschlecht, Telefonnummer, E-Mailadresse
 Sofern im Antrag auf Mitgliedschaft im BdK außer den (vorhandenen) Pflichtangaben keine weiteren Angaben gemacht  
 werden, entstehen dem Antragsteller daraus keine Nachteile.

4.  Zweck der Datenerhebung und weiterer Verarbeitungsgang
a)  Rechtsgrundlage ist die Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 a und Art. 7 DSGVO.
b)  Die personenbezogenen Daten werden für folgende Zwecke und Abläufe verwendet:
  •  Mitgliederverwaltung einschließlich Beitragsverwaltung.
  •  Anschreiben / Einladung zu Mitgliederversammlungen sowie Veranstaltungsinformationen für Mitglieder 
    und Nichtmitglieder.
  •  Erreichbarkeit von Funktionsträgern.
c)  Die Daten werden in einer MS-Office-Access-Datenbank der Fa. Microsoft verarbeitet und gespeichert. 
 Die Datensicherung erfolgt permanent auf kennwortgeschützten Datenträgern.
d) Innerhalb des BdK haben Zugriff auf Mitgliederdaten:
  •  Der von der Mitgliederversammlung gewählte Vereinsvorstand (uneingeschränkt).
  •  Die vom Vorstand eingesetzten Webmaster (uneingeschränkt).
  •  Die vom Vorstand ernannte*n Projektleiter*in (eingeschränkt im Rahmen ihrer Projekttätigkeit).
  •  Die beim Verein angestellten Mitarbeiter*innen (eingeschränkt im Rahmen ihrer Tätigkeit).
e)  Vom BdK beauftragte Kursleiter*in und Mitarbeiter*in werden bei ihrer Beauftragung dazu verpflichtet, die Daten- 
 schutzordnung des BdK zu beachten.

5.  Speicherdauer 
 Zwei Jahre nach dem Ausschneiden aus dem BdK (Austritt, Ausschluss, Tod) werden die personenbezogenen Daten aus  
 der Mitgliederdatei gelöscht. Allerdings bleiben Name, Vorname mit der vergebenen Mitgliedsnummer sowie Geburts-,  
 Eintritts- und Austrittsdatum im Mitgliederverzeichnis bestehen.

6.  Datenschutzrechtlicher Verantwortlicher:
 Rüdiger Endrigkeit 
 1. Vorsitzender
 Memeler Straße 18
 30657 Hannover
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Satzung des gemeinnützigen Vereins 
Begegnung-der-Künste e. V.

(Fassung vom 01.02.2023)

§ 1  Name und Sitz

(1)  Der Verein führt den Namen Begegnung der Künste e. V.
(2)  Sitz / Adresse des 1. Vorsitzenden: 
 z. Zt. Rüdiger Endrigkeit
 Memeler Str. 18
 30657 Hannover 
 Telefon: 0511  6463631

§ 2  Aufgaben und Zweck

(1)  Zweck des Vereins:
 -  Begegnung und Förderung von Kunst, Kultur und kultureller Bildung im Zusammenwirken aller Sparten: 
  bildende Künste, Musik, darstellende Künste und Literatur.
 -  Besondere Aufmerksamkeit gilt der Interaktion zwischen Publikum und Kunstschaffenden zum Zwecke der generations- 
  und herkunftsübergreifenden kulturellen Begegnung.
 -  Wesentliches Anliegen ist hierbei die Aktivierung der Vielfalt aller menschlichen Sinne.

Der Verein wirkt als Zentrum zur Entfaltung unmittelbarer künstlerisch-kultureller Bildung: innovativ, nachhaltig und auf 
hohem Niveau. Er strebt die Evokation neuer, künstlerischer Formate an.

(2)  Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch:
 -  Veranstaltungen künstlerisch-kultureller Art.
 -  Schaffung innovativer Angebote für kulturell Interessierte aller Art.
 -  Förderung der Selbstbetätigung im künstlerisch-kulturellen Bereich, pädagogische Betreuung   
  von kulturell interessierten Gruppen zur Entwicklung ihrer kreativen Fähigkeiten.

Angebote zur Kommunikation und Weiterbildung mit künstlerischen Mitteln.
Aufbau und Betrieb eines geeigneten künstlerisch-kulturellen Auftritts-, Schaffens- und Begegnungsortes.

 -  Plattform für Weiterbildungsveranstaltungen, Tagungen, Kolloquien usw. für andere Einrichtungen in Zusammen- 
  hang mit der Nutzung der Angebote des Vereins.
 -  Durchführung künstlerisch-kultureller Angebote, prozess- und / oder produktorientiert, im Vereinsgebäude und / 
  oder an anderen Orten, im Sinne von Begegnung, Kommunikation, Weiterbildung und fachlicher Betreuung.
 -  Pflege der Zusammenarbeit mit gleich gelagerten Projekten / Vereinen bis hin zur internationalen Ebene.
 -  Nutzung von Präsentationsmöglichkeiten jeglicher Art (Teilnahme an Ausstellungen, Festivals, Gastspielen usw.),  
  auch über Regionsgrenzen hinaus.
 -  Auftragswerke für andere ähnlich gelagerte Einrichtungen in Form von Performances u. ä. oder für andere Einrich- 
  tungen, wenn die Aktivitäten zur Lobbyarbeit oder zur Zweckerfüllung des Vereins dienen (Auftrittsmöglichkeiten 
  einschließlich des Erarbeitungsprozesses).

Unterstützt werden diese Ziele durch wirksame Medienarbeit in Zusammenhang mit allen kulturellen Veranstaltungen des 
Vereins (Inszenierungen, Öffentlichkeitsarbeit, Atmosphärevideos u. v. m.).

(3)  Die Zusammenstellung der Angebote aus den o. g. Bereichen wird in der jeweiligen Jahresplanung des Vorstands  
 nach Interessen / Bedarf / finanzieller Machbarkeit konkretisiert.

§ 3  Gemeinnützigkeit

(1)  Der Verein verfolgt im Rahmen von § 2 („Aufgaben und Zweck”) ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige   
 Ziele im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke” der Abgabenordnung.
(2)  Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.    
 Alle Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden.
(3)  Die Mitglieder erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglied keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins.   
 Keine Person darf durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, begünstigt werden.
(4)  Kosten, die dem Vorstand (und gegebenenfalls dem Geschäftsführer) zur Vorbereitung / Durchführung von unter (1)  
 genannten Projekten entstanden sind, werden in angemessener und nachgewiesener Höhe und nach den finan- 
 ziellen Möglichkeiten des Vereins erstattet.
(5)  Ausscheidende Mitglieder haben keinen Anspruch auf Zahlung eines Anteilwertes am Vereinsvermögen.
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§ 4  Mitgliedschaft

(1)  Mitglieder des Vereins können alle natürlichen und juristischen Personen werden, die die Zwecke des Vereins ideell  
 und materiell unterstützen.
(2) Die Aufnahme als Mitglied erfolgt auf der Grundlage eines schriftlichen Antrages. Sie setzt ein engagiertes Verhältnis  
 zur Kunst und Kultur im Sinne der Vereinszwecke voraus.
(3)  Das Mindestaufnahmealter beträgt 18 Jahre.
(4)  Das Mitwirken im Verein kann erfolgen als
 - aktives Mitglied
 - Fördermitglied
 - korrespondierendes Mitglied (im Beirat)
 - Ehrenmitglied
(5)  Teilnahme- und Stimmrecht:
 Alle Mitglieder haben das Recht auf Information über die Belange des Vereins und Teilnahme an Mitgliederversamm- 
 lungen. Jedes aktive Mitglied hat eine Stimme. Jedes Mitglied ist berechtigt, im Fall der entschuldigten Abwesenheit  
 sein Stimmrecht einem Mitglied seines Vertrauens in schriftlicher Form zu übertragen.
 Fördermitglieder, korrespondierende Mitglieder und Ehrenmitglieder haben unterstützende und beratende Funktion,  
 aber kein Stimmrecht. Die Berufung der Fördermitglieder, korrespondierenden Mitglieder und Ehrenmitglieder obliegt 
 dem Vorstand.

§ 5  Ende der Mitgliedschaft

(1)  Die Mitgliedschaft endet durch Tod bzw. Auflösung des Vereins.
(2)  Die Mitgliedschaft endet bei Nichterfüllung der Beitragspflicht über einen Zeitraum von zwei Jahren nach schrift- 
 licher Mahnung des Vorstandes.

§ 5.1  Austritt

(1)  Der Austritt eines Mitgliedes ist nur nach Ablauf einer Kündigungsfrist von einem Vierteljahr zum Jahresende 
 zulässig. Die Kündigung hat durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand zu erfolgen.
(2)  Ein ausscheidendes Mitglied hat keinerlei Ansprüche an den Verein, die sich auf einen etwaigen Anteil am Vereins- 
 vermögen stützen.

§ 6  Ausschluss von Mitgliedern

(1)  Mitglieder können auf Antrag mit einer Zweidrittelmehrheit der anwesenden Mitglieder ausgeschlossen werden,  
 wenn sie in grober Weise gegen die Satzung des Vereins verstoßen haben.
(2)  Legt ein vom Ausschluss betroffenes Mitglied Widerspruch ein, so hat die Mitgliederversammlung eine Schiedskom- 
 mission von fünf Personen zu bestimmen, von denen mindestens ein Mitglied dem Vorstand angehören muss.
(3)  Die Schiedskommission schlägt nach Anhörung des betroffenen Mitgliedes dem Vorstand ihre Entscheidung über  
 Ausschluss oder Verbleib vor. Dessen Beschluss ist unanfechtbar.

§ 7  Beiträge

(1)  Über eine Beitragszahlung, deren Höhe, Fälligkeit und Zahlungsart sowie über evtl. Sonderregelungen / Leistungen  
 beschließt die ordentliche Jahresversammlung der Mitglieder. Die Beschlüsse werden in der Gebührenordnung des  
 Vereins festgehalten.
(2)  Eventuelle Überschüsse der Jahresbilanz werden ausschließlich für satzungsgemäße Zwecke des Vereins verwendet.
(3)  Unter besonderen Umständen kann eine Umlage beschlossen werden.
 Die Mitgliederversammlung legt deren Höhe und den Kreis der hierfür in Frage kommenden Personen fest.
(4)  Die Mitgliederversammlung kann für bestimmte Personengruppen Ermäßigungen, Stundungen und Sonderbeiträge  
 festsetzen.

§ 8  Mitgliederversammlung

(1)  Die Mitgliederversammlung besteht aus allen Mitgliedern des Vereins.
(2)  Die Jahreshauptversammlung aller Mitglieder wird im 1. Quartal des Jahres durchgeführt. 
 Ort und Zeitpunkt bestimmt der Vorstand.
 Die Einladungen erfolgen schriftlich oder per Email an jedes Mitglied unter Bekanntgabe der Tagesordnung und mit  
 einer Einladefrist von mindestens zwei Wochen. Änderungsanträge zur Tagesordnung müssen mindestens eine Woche 
 vorher schriftlich beim Vorstand eingereicht und begründet sein.
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(3)  Außerordentliche Mitgliederversammlungen sind einzuberufen, wenn der Vorstand es für erforderlich hält oder min- 
 destens ein Drittel der Mitglieder – unter Angabe des Grundes – einen schriftlichen Antrag beim Vorstand einbringt.
(4)  Die Leitung der Mitgliederversammlung obliegt dem ersten Vorsitzenden. Er kann sie einem Vorstandsmitglied übertragen.
(5)  Jede ordnungsgemäß anberaumte, ordentliche oder außerordentliche Mitgliederversammlung ist beschlussfähig. Sie  
 fasst die erforderlichen Beschlüsse zur Tagesordnung.
(6)  Über die Mitgliederversammlung und deren Beschlüsse ist ein Protokoll anzufertigen, das vom Vorsitzenden bzw. der  
 Vorsitzenden zu unterschreiben und von einem zweiten Vorstandsmitglied gegenzuzeichnen ist.

§ 8.1  Aufgaben der Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung beschließt über alle wichtigen Angelegenheiten. Ihr fallen insbesondere folgende Aufgaben zu:
(1)  Vorlage und Genehmigung des Geschäftsberichtes und der Jahresabrechnung sowie Entlastung des Vorstandes
(2)  Wahl der Vorstandsmitglieder bzw. deren Bestätigung
(3)  Festlegung der Mitgliedsbeiträge
(4)  Ausschluss von Mitgliedern
(5)  Beschlussfassung über Sonderrechte bestimmter Mitglieder 
(6)  Änderung der Vereinsstruktur
(7)  Beschlussfassung über Satzungsänderungen und Auflösung des Vereins
(8)  Diskussion über die nach § 2, Absatz 3 dieser Satzung vorgesehenen Angebote, Beschluss bzw. Kontrolle der Erfüllung
(9)  Beschlussfassung über Protokoll und Unterzeichner.

Bei Satzungsänderungen und Auflösung bedarf es einer Mehrheit von Dreiviertel der anwesenden Mitglieder, bei der Wahl 
des Vorstandes und sonstigen Beschlüssen einer einfachen Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Die Änderungen 
des Vereinszwecks bedürfen der Zustimmung aller Mitglieder. Stimmenthaltungen gelten als ungültige Stimmen.

§ 9  Vorstand

(1)  Die Vorstandswahl findet auf der Jahreshauptversammlung statt.
 In den Vorstand werden mindestens 3, höchstens 5 Mitglieder gewählt. In jedem Fall ist der Vorstand mit ungerader  
 Zahl zu besetzen.
(2)  Als Vorstandsmitglieder sind zu wählen:
 der*die 1. Vorsitzend*er
 der*die 2. Vorsitzend*er
 der*die Schatzmeister*in
 und gegebenenfalls weitere Vorstandsmitglieder.
(3)  Bei Aufstellung von mehreren Kandidaten für einen Vorstandsposten ist derjenige gewählt, der die meisten Stimmen  
 mit einer Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen erhält.
(4)  Eine Wiederwahl ist zulässig, auch mehrfach.
(5)  Die Niederlegung eines Vorstandsamtes ist mit einer dreimonatigen Ankündigungsfrist möglich.
(6)  Dem Vorstand wird die Entscheidung über die Aufnahme von Mitgliedern übertragen.

§ 10  Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

§ 11  Geschäftsführung

(1)  Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins; er besteht im Sinne von § 26 BGB aus den 1. und 2. 
 Vorsitzenden sowie dem Schatzmeister bzw. der Schatzmeisterin.
(2)  Jedes Vorstandsmitglied ist jeweils einzeln vertretungsberechtigt.
 Im Innenverhältnis gilt, dass bei finanziellen Angelegenheiten gemeinsam entschieden wird.
(3)  Vorstandssitzungen sind mind. 3-mal jährlich einzuberufen.
(4)  Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder des Vorstandes eingeladen und mindestens drei anwesend  
 sind. Er fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Es wird ein Protokoll angefertigt.
(5)  Der Vorstand kann, wenn Art und Umfang der Geschäfte des Vereins dies erfordern, eine*n Geschäftsführer*in be- 
 stellen. Der*Die Geschäftsführer*in handelt im Auftrag und im Namen des Vorstandes und ist rechenschaftspflichtig.  
 Der Vorstand delegiert die Wahrung der laufenden Geschäfte an die Geschäftsführung und erteilt dazu die Unter- 
 schriftsberechtigung.
 Einschränkungen dieser Berechtigung können vom Vorstand festgesetzt werden. Der*Die Geschäftsführer*in nimmt  
 an allen Vorstandssitzungen als beratendes Mitglied teil.
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§ 12  Beirat

(1)  Der Vorstand kann einen Beirat benennen.
(2)  Die Aufgabe der Beiräte ist es, den Vorstand und die Ausführenden der Tätigkeiten fachkundig zu beraten.
(3)  Die Beiräte sollten fachkundige Persönlichkeiten im jeweiligen Sachgebiet oder Mitglieder gesellschaftlich wichtiger  
 Einrichtungen und Institutionen sein.
(4)  Die Beiräte arbeiten ehrenamtlich, sie erhalten nur ihre Aufwendungen vergütet.
(5)  Zum Zweck der Perspektiv- oder Arbeitsplanung können sich Mitglieder des Vereins – je nach regionalem Bezug oder  
 nach Themenschwerpunkten – zu Arbeitsgruppen zusammenschließen und hierdurch den Vorstand bei seinen
 Aufgaben unterstützen. Der Vorstand ist über die Einrichtungen von Arbeitsgruppen zu unterrichten.

§ 13  Auflösung des Vereins

(1)  Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen außerordentlichen Mitgliederversamm- 
 lung beschlossen werden.
(2)  Die Einberufung einer solchen Versammlung darf nur erfolgen, wenn es
 a) der geschäftsführende Vorstand mit Mehrheit beschlossen hat oder
 b) von zwei Dritteln der stimmberechtigten Mitglieder des Vereins schriftlich gefordert wurde.
(3)  Die Mitgliederversammlung kann mit einer Mehrheit von Dreiviertel aller erschienenen Mitglieder die Auflösung des  
 Vereins beschließen.
(4)  Bei Auflösung führt der Vorstand des Vereins die Liquidation durch.
(5)  Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des 
 Vereins an die Kleefelder Chorgemeinschaft e. V., die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke  
 zu verwenden hat.
(6)  Anspruch an Vermögenswerte des Vereins durch die Mitglieder besteht nicht.

§ 14  Inkrafttreten

Die Satzung wurde am 09.02.2014 in Hannover von der Gründungsversammlung beschlossen und tritt mit der Eintragung 
in das Vereinsregister in Kraft.

Zusatz I
Laut angefügtem Protokoll der vom Vorstand nach § 8 (3) einberufenen außerordentlichen Mitgliederversammlung am 
09.04.2014 wurden die Paragraphen § 1.2, § 11.1 und § 11.2 neu gefasst. Diese Änderungen sind in die vorliegende 
Fassung bereits eingearbeitet.

Zusatz II
Laut angefügtem Beschluss der Mitgliederversammlung am 05.07.2014 wurden die Paragraphen § 1 (1), § 8 (2) und § 13 (5)
neu gefasst. Diese Änderungen sind in die vorliegende Fassung bereits eingearbeitet.

Seite 4 von 4

Begegnung-der-Künste e. V.
Memeler Straße 18
30657 Hannover

Stadtsparkasse Hannover 
DE20 2505 0180 0910 2353 25
SPKHDE2HXXX

0511  64 63 631
info@begegnung-der-kuenste.de
www.begegnung-der-kuenste.de

Rüdiger Endrigkeit / 1. Vorsitzender 
St.- Nr. 25 206 56217
Vereinsreg.- Nr. AG Hannover 202125


